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Kein Entgelt für Ausfertigung einer Löschungsbewilligung -           
BGH-Urteil vom 07.05.1991 - XI ZR 244/90 
 
Kein Entgelt für Ausfertigung einer Löschungsbewilligung (§§ 369,    
897, 1144 BGB; §§ 8, 9 AGBG; AGB-Banken 1986 Nr. 22 Abs. 2);         
hier: BGH-Urteil vom 07.05.1991 - XI ZR 244/90 -                     
Die als AGB aufzufassende Klausel einer Bank, daß für die            
Ausfertigung von Löschungsbewilligungen bei Grundpfandrechten ein    
Entgelt zu entrichten ist, benachteiligt die Kunden unangemessen     
und ist deshalb unwirksam.                                           
Fundstelle: NJW 1991, Heft 31, Seite 1953-1954                       
 

 

 


